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lin Blickpunkt

Eisenbahntransit durch die
Schweiz im 2. Weltkrieg

/ C/iurgewfH? </e /roa/Tev.

«Ein direkter Schienenweg
durch die Alpen, der ein-
zig von einer neutralen
Macht wie der Schweiz
abhängt und nicht in den
Händen einer Grossmacht
liegt, ist für Deutschland
eine politische Notwendig-
keit.»

ßwmö/i m fi/er /te/c/ttftrgsf/fzu/ig vom 25. Mo/'

/#70 o/.v /tecÄ(/mg««g r/er ß^/7/g««g l/gv /?«-
c/ie.v am &/» rfer Coa/ian//)«/»/.

VO.V Ofi£fiS7 /?0L1.V/) //»'flEWCf/ILP

Internationales

Mit der Eröffnung der Alpenbahnen
in der Schweiz (Gotthard 1882, Sim-
pion 1906 und Lötschberg 1913),
beginnt der Transitverkehr durch die
Schweiz auf der Schiene zwischen

Nordeuropa und Italien. Staatsver-

träge der Schweiz mit Deutschland

und Italien regeln den Bau und

Betrieb der Schienentransversalen
durch die Alpen.

Als Beispiel sei der Staatsvertrag zwi-
sehen der Schweiz, Deutschland und

Italien betreffend die Gotthardbahn,
abgeschlossen am 13. Oktober 1909

erwähnt, der noch heute Gültigkeit
hat. Artikel 3 verpflichtet die Schweiz

den Betrieb der Gotthardbahn gegen
jede Unterbrechung sicherzustellen;
sie hat jedoch das Recht, die zur
Aufrechterhaltung der Neutralität
und zur Verteidigung ihres Landes

nötigen Massnahmen zu treffen.

Zu erwähnen ist ferner für die

Schweiz als neutraler Staat das Haa-

ger Abkommen vom 18. Oktober
Ï907 betreffend die Rechte und
Pflichten der neutralen Mächte und
Personen im Falle eines Landkrieges,
in Kraft getreten für die Schweiz am
11. Juli 1910. Artikel 2 bestimmt,

ß/7/fav wlrmee nur/ Ko/G>, ß««/ /

dass es den Kriegführenden unter-

sagt ist, Truppen oder Munitions-
oder Verpflegungskolonnen durch
das Gebiet einer neutralen Macht hin-
durchzuführen. Demgegenüber er-
wähnt Artikel 7, dass eine neutrale
Macht nicht verpflichtet ist, die auf
Rechnung des einen oder des ande-

ren Kriegführenden erfolgende Aus-

fuhr oder Durchfuhr von Waffen,
Munition und überhaupt von allem,

was für ein Heer oder eine Flotte
nützlich sein kann, zu verhindern.
Dieses Haager Abkommen, die neu-
tralen Mächte betreffend, ist bis heu-

te gültig; es lässt einen gewissen Inter-

pretationsspielraum offen, bezüglich
der Abgrenzung von Kriegsmaterial.

Vor dem 2. Weltkrieg haben sich das

faschistische Italien und das natio-
nalsozialistische Deutschland 1936

in der Achse Rom-Berlin (Ach-
senmächte) und 1939 im Stahlpakt
verbündet. Damit tritt die Schweiz

als Transitland in den Blickwinkel
der Achsenmächte, umso mehr, als

das rohstoffarme Italien auf Roh-

Stofflieferungen aus Deutschland an-

gewiesen ist.

Infrastruktur

Im Sommer 1939, vor Ausbruch des

2. Weltkrieges, verfügt die Schweiz

über ein gut ausgebautes Eisenbahn-

netz. Die Bahnen haben ihre Leis-

tungsfähigkeit bei der Generalmo-

bilmachung vom 2. September 1939

bewiesen und den zusätzlichen Mi-

Le transit ferroviaire à

travers la Suisse pen-
dant la deuxième guerre
mondiale est un chapitre
assez peu connu de l'hi-
stoire. La convention du

St-Gothard de 1909

demande de la Suisse

d'assurer l'exploitation du

chemin de fer du

St-Gothard contre toute

interruption mais elle a le

droit de prendre les mesu-

res nécessaires pour main-
tien de la neutralité et

pour la défense du pays.
La convention de La

Haye concernant les dro-
its et les devoirs des puis-

sances et des personnes
neutres de 1907 fixe les

obligations et les droits

en ce qui concerne le

transit.
La Suisse a laissé passer le

transit pendant presque
toute la durée de la guer-
re car il était d'une gran-

de importance pour le

pays de l'axe, ce qui a

provoqué des interventi-
ons des alliés.

litärverkehr mit dem temporär ein-

geführten Kriegsfahrplan reibungs-
los abgewickelt. Bezüglich Transit-
linien muss darauf hingewiesen wer-
den, dass damals sowohl aufder Gott-
hard- wie auf der Lötschberg- und

Simplonlinie noch zahlreiche Ein-

spurabschnitte vorhanden sind. Auf
dem Gotthard und seinen Zufahrts-
linien: Basel Badischer Bahnhof Gel-

lert-Basel SBB Rangierbahnhof,
Rupperswil Lenzburg, Wohlen Im-

mensee, Brunnen Flüelen, Rivera-
Bironico Lugano und Seedamm von
Melide, insgesamt sechs Abschnitte.

Lesen Sie /n'ffe ire/fer auf Se/fe s!
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im Blickpunkt EisenbalMtransit durch die Schweiz

Nach dem 1. Weltkrieg, als die Bah-

neu unter akutem Kohlemangel lit-
ten, haben die SBB die Elektrifika-
tion ihrer Linien vorangetrieben,
sodass bei Kriegsausbruch 1939 rund
73% des Streckennetzes mit dem

Fahrdraht überspannt sind. Damit
sind die SBB unabhängig von ausbin-

dischen Energiequellen. Auch wäh-
rend des Krieges wird die Elektrifi-
kation forgesetzt, wie auch die Aus-
bauten auf Doppelspur, insbesonde-

re auf der Gotthardlinie. Die Strom-

Versorgung auf der Lötschberglinie
wird als prekär eingestuft. Den SBB

und der BLS stehen für die Traktion
aufden Alpenbahnen Gotthard, Sim-

pion und Lötschberg total circa 150

elektrische Lokomotiven zur Verfii-

gung, ein eher knapper Triebfahr-
zeugbestand. Der Personenverkehr
kann während der ganzen Kriegszeit
praktisch wie in Friedenszeiten
aufrechterhalten werden, mit zwei

Ausnahmen anlässlich der General-

mobilmachungen 1939 und 1940; für
den Güterverker muss der Güterwa-

genpark vermehrt werden, da auch

Wagenstellungen ins Ausland erfor-
derlich werden, um im Rahmen der

Kriegswirtschaft Güter für die Lan-

desversorgung zu importieren.

Betrieb und Verkehr

Neben dem innerschweizerischen Per-

sonenverkehr, welcher als Folge des

faktischen Transportmonopols der

Eisenbahnen int 2. Weltkrieg zu-
nimmt, haben die Bahnen auch die

erheblichen Militär- und Kriegs-
wirtschaftstransporte zu bewältigen.
Damit nicht genug, setzt doch bei

Kriegsbeginn ein umfangreicher
Transitverkehr zwischen Deutschland
und Italien ein, der bevorzugt über
die kürzeste Distanz, das heisst über
die schweizerischen Alpenbahnlinien
geführt wird. Durch die englische
Seeblockade im März 1940 sind die

Achsenmächte gezwungen, den zu

rund 75% auf dem Meer bewältigten
Transport auf die Schiene zu verla-

gern. Die beförderten Gütermengen
im Transit auf der Lötschberg-Sim-
plon- und der Gotthardbahn steigen
beträchtlich von 1939 bis 1941 von
2,7 auf 8,1 Millionen Tonnen, um
1942 auf etwa gleicher Flöhe zu ver-
bleiben. Deutschland liefert Italien

vor allem Rohstoffe wie Kohle (in
Ganzzügen) und Stahl, aber auch che-

mische Produkte. Italien liefert
Deutschland vor allem Konsumgüter
(Lebensmittel und Textilien), aber
auch während einer gewissen Zeit
Arbeitskräfte.

Bmif/hcter Strwtaiiwfer. / Gflft/e-vo/e armé m /)r/fwi»7/f.

Während des ganzen 2. Weltkrieges
werden die Gotthard-, Simplon- und

Lötschberglinie Tag und Nacht von
der Schweizer Armee bewacht, ins-

besondere die neuralgischen Objekte
wie Tunnels, Brücken und Bahnhö-
fe. Die Bewachung der Bahnanlagen

erfolgt durch bewaffnetes Bahnper-
sonal und Truppen des Territorial-
dienstes, der Hilfsdienst Bewachungs-

kompanien und durch Ortswehren.
Zahlreiche Bauwerke sind auch ver-
mint, um sie bei einem feindlichen

Angriff sofort sprengen zu können.
Ein Angreifer weiss damit genau, dass

er die Schweiz nur mit vorher zerstör-

ten Alpentransversalen besetzen

kann, was zur Abschreckung bei-

trägt.

Nach der Kapitulation Italiens am 3.

September 1943 wird dieses Land

umgehend von der deutschen Wehr-

macht besetzt. Damit erhalten die

Alpentransversalen auch als Nach-

schubwege eine grosse Bedeutung.
Der Transitverkehr geht mit verän-
derter Struktur weiter. Die Kohle-
und Stahllieferungen gehen zurück,
italienische Arbeiter werden nicht
mehr im Transit durch die Schweiz

befördert und Räumungstransporte
(Demontage von Anlagen) der Deut-
sehen aus Italien werden begrenzt.

Der Transit wird zu keinem Zeit-

punkt unterbrochen, obschon die

Schweiz unter alliiertem Druck zahl-
reiche Regelungen zur Transitkon-
tingentierung und zum Transitverbot
erlassen muss. Erst im Februar 1945

kommt der Transitverkehr zum Erlie-

gen, als der Grundsatz des freien

Transits bereits aufgegeben worden
ist.

Selbstverständlich bedeutet der Tran-
sit für die SBB und BLS auch im
kommerziellen Bereich höhere Ein-
nahmen und letztlich eine Verbesse-

rung ihrer Finanzlage. Nicht alle
Einnahmen können jedoch eingetrie-
ben werden: bei Kriegsende schulden

die Kriegsparteien den Transportun-
ternehmungen noch 89 Millionen
Franken, für welche die Eidgenos-
senschaft gegenüber den Bahnen

geradestehen muss.

Würdigung

Das schweizerische Schienennetz und

insbesondere die Alpenbahnen sind

für die Achsenmächte während des

ganzen Krieges von grosser Bedeu-

tung. Für Italien erweisen sich die

deutschen Kohlelieferungen als

lebenswichtig, das heisst Italien ist

von seinem Achsenpartner

4 Armee-Logistik 6/2006



Im Blickpunkt Ii RlUlÜSChail

Schweizer Armee: Teilstreitkräfte bleibenDeutschland abhängig. Gemäss

Staatsvertrag betreffend die Gott-
hardbahn ist die Schweiz ihren Ver-

pflichtungen nachgekommen und hat

den Betrieb dieser Bahn gegen jede

Unterbrechung sichergestellt. Die
Schweiz steht während der Dauer des

2. Weltkrieges aber mit den Alliier-
ten und der Achse im Dauerstreit
über den Umfang und die Zusam-

mensetzung der zu transitierenden
Güter. Problematisch erweisen sich

gemäss Haager Abkommen über die

neutralen Mächte vor allem die «dop-
pclt verwendbaren» Güter, solche für
zivile und militärische Zwecke, wobei
eine Unterscheidung schwierig vor-
zunehmen ist. Dass die zahlreichen

plombierten Züge (vor allem ge-
schlossene Güterwagen), welche die

Schweiz durchqueren, zuwenig oder

gar nicht kontrolliert werden, kann
als Neutralitätsverletzung angesehen

werden.

Im Übrigen hält die Schweiz als Neu-
traler an der Reziprozität auch im

Transit durch die Schweiz fest, eben-

so wie beim Aussenhandel mit den

kriegführenden Mächten. Der Bun-
dcsrat lässt jedoch eine klare Tran-
sitpolitik vermissen und ist vielfach

politisch unentschlossen; damit scha-

det er der Verteidigung der Schwei-

zerischen Interessen, ebenso wird die

Verhandlungsposition bezüglich
Gegenleistungen geschwächt. Die

Transitpolitik der Schweiz im 2.

Weltkrieg ist eine Gratwanderung
wie in andern Bereichen auch, doch
hat die Schweiz in diesem Bereich
ihre Nützlichkeit beweisen können.

Gi'ito"i/g m/7 .sr/nm /Z-rm-ÄTmone«./
Tram i/r ma/me/ arec canons: /onrrfs rfc
/2 cm.
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Der Bundesrat hat
beschlossen, die beiden
Teilstreitkräfte Heer und
Luftwaffe als Organisati-
onseinheiten des Verteidi-
gungsbereichs im Departe-
ment für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und
Sport VBS nicht zusam-
menzulegen.

Bern F.E. Die Beibehaltung der

Teilstreitkräfte Heer und Luftwaffe
bedeutet, dass sie zusammen mit der

Höheren Kaderausbildung der Armee

und dem Führungsstab der Armee
dem Chef der Armee direkt unter-
stellte Organisationseinheiten blei-

Wer mehr als 60 aufeinan-
der folgende Tage Militär-
oder Zivildienst leistet
und dabei dem Bundesge-
setz über die Militärversi-
cherung (MVG) unterstellt
ist, muss für die Dauer
dieses Dienstes künftig ab

dem ersten Diensttag kei-
ne Prämien für die obliga-
torische Krankenversiche-

rung mehr bezahlen. Die-
se von Armee-Logistik
längst geforderte und nun
vom Bundesrat beschlos-
sene neue Regelung
kommt vor allem Rekru-
ten, Kaderanwärter und
Zivildienstleistenden
zugute.

Bern. - U.M. Mit der neuen Lösung
wird ein für Dienstleistende unbe-

friedigender Zustand behoben. Die

entsprechende Änderung der Verord-

nung über die Krankenversicherung

ben. Sie sind zuständig für die Grund-
ausbildung, die Grund- und die Ein-
satzbereitschaft sowie für die Einsät-
ze der Armee. Diese Arbeitsteilung
erlaubt einerseits eine Festigung der

Armee XXI und des Entwicklungs-
schritts 08/11. Andererseits erleich-

tert sie dank überschaubarer Aufga-
bengebiete die Weiterentwicklung
der Armee im Rahmen der Vorgaben
des VBS.

Der Bundesrat hatte das VBS am 11.

Mai beauftragt, die Aufhebung der

Teilstreitkräfte zu prüfen. Hinter-
grund des Auftrags war die Suche

nach Einsparpotenzialen. Die Zu-

sammenlegung von Organisations-
einheiten ermöglicht Einsparungen,
wenn damit eine flachere Hierarchie

(KW, Artikel 10a) gilt für Dienste,
die nach dem 30. Juni 2006 begin-
nen. Bisher hatten Rekruten, Kader-
anwärterinnen und -anwärter und
Zivildienstleistende ihrem Kranken-
Versicherer nach Dienstende einen

Nachweis über die Unterstellung
unter das MVG zu erbringen. Darauf
vergütete der Versicherer ihnen die

für die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung (Grundversicherung)
bezahlten Prämien zurück.

Sistierung der Prämie rechtzeitig
einleiten

Neu werden die Prämien der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung
effektiv sistiert, wenn die Dienstieis-
tenden die erforderlichen Meldungen

an die Versicherer rechtzeitig erstat-
ten. Die für den Dienst zuständigen
Instanzen (militärische Schulkom-
mandos respektive die Vollzugsstelle
für den Zivildienst) informieren die

betroffenen Dienstleistenden über das

Verfahren und stellen sicher, dass die

versicherten Personen ihrem Versi-
cherer die erforderlichen Meldungen
zustellen.

möglich wird, keine allzu komplexen
Aufgabenbündel entstehen und nicht
andernorts zusätzliche Aufgabe an-
fallen.

Im Detail geprüft

Das VBS hat die Zukunft der Teil-
Streitkräfte bezogen auf die Prozesse

und auch im Hinblick auf den Ent-
wicldungsschritt 08/11 im Detail ge-
prüft. Die Gegenüberstellung der

Vor- und Nachteile einer Zusam-

menlegung bzw. Beibehaltung der

Teilstreitkräfte sprach mehrheitlich
für die bisherige Lösung. Zumal auch

mit der heutigen Struktur im Ver-

teidigungsbereich ein IJm- bzw.
Abbau in den Führungs- und Sup-

portprozessen erreicht werden kann.

Als ersten Schritt muss künftig ein

Dienstleistender, der für mehr als 60

Tage einrückt, eine Kopie seines

Marschbefehls mindestens acht
Wochen vor dem Einrücken seinem

Krankenversicherer senden. Der
Marschbefehl wird von den entspre-
chenden Informationen begleitet sein.

So kann der Krankenversicherer die

Sistierung der Prämie rechtzeitig ein-

leiten. Trifft die Meldung weniger
als acht Wochen vor Dienstbeginn
beim Versicherer ein, erhebt er ab

dem nächsten ihm möglichen Ter-
min, aber spätestens acht Wochen
nach der Meldung, keine Prämien.
Für allfällige Zusatzversicherungen
und Taggeldversicherungen sind die

Prämien weiterhin geschuldet.

Über die weiteren Meldungen, die

während des Dienstes dem Kranken-
Versicherer zu erstatten sind, werden
die Dienstleistenden nach dem

Einrücken orientiert. Diese Meldun-

gen informieren die Krankenversi-
cherer über den effektiven Antritt des

Dienstes sowie über allfällige Verän-

derungen der Dienstdauer.

Die Schul- und WK-Daten 2007 stehen fest
Die Armee hat die Dicnstleistungsdaten für die Schulen und Kurse des kommenden Jahres festgelegt.

Bern. - -r./vbs. Die Daten sind im Internet unter «www.arrnee.ch/wk» abrufbar und kommen später wie gewohnt in die

Informationsaushänge der Gemeinden. Ab Sommer 2007 beginnen die Rekrutenschulen eine Woche früher. Ab 2007 wer-
den an den höheren Lehranstalten die Studiensemester nach dem Bologna-Modell neu geregelt. Aus Rücksicht auf die neuen

Semesterstarts beginnen die Rekrutenschulen ab dem 2. Start 2007 (Anfang Juli) jeweils eine Woche früher. Weitere gros-
sere Anpassungen ergeben sich wegen des Stationierungskonzeptes der Armee ab dem 3. RS-Start bei den Schulstandor-

ten der Artillerie (Frauenfeld), der Infanterie (Bière) und der Führungsunterstützung (Liestal).
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Im Blickpunkt RlMdSChaU

Unterstützung des deutschen
Sicherheitsdispositivs

Die deutschen Sicherheits-
kräfte können während
der Fussball-WM auf
Unterstützung aus der
Schweiz zählen. Gut 50
Schweizer Polizisten,
Bahnpolizisten und Grenz-
Wächter kommen auf
Ersuchen der Verantwortli-
chen in Deutschland an
verschiedenen Orten mit
unterschiedlichen Aufträ-
gen zum Einsatz. Diese
Einsätze und gezielte
Besuche werden wertvolle
Erkenntnisse bringen, mit
denen das Sicherheitskon-
zept für die EURO 2008
verfeinert wird.

Bern. - (fedpol) Mit dem Unterstüt-

zungs-Einsatz wird eine schweize-

risch-deutsche Absichtserklärung in
die Tat umgesetzt, die Anfang Mai
unterzeichnet wurde. Gemeinsam mit
den deutschen Verantwortlichen
wurde in der Zwischenzeit geklärt,
welche Einsätze wo nötig und mög-
lieh sind. Zum Einsatz kommen

Angehörige verschiedener Polizei-

korps, der Bahnpolizei, des Grenz-

wachtkorps (GWK) und des Bunde-

samtes für Polizei (fedpol).

Lage- und Operationszentrale in
Bern

Das Bundeslagezentrum (BLZ) des

Dienstes für Analyse und Prävention

(DAP) von fedpol führt in Bern eine

Lage- und Operationszentrale, die

während der ganzen WM Verbindung

zu den Lagezentren in Deutschland

und weiteren Ländern hält. Die

Schweiz trägt damit zur Lagebeur-
teilung im Bereich der allgemeinen
Gefahren bei, aber auch zur Beurtei-

lung der Lage bei den schweizeri-
sehen Fangruppen in Deutschland.
Im BLZ wird dazu der Normalbetrieb
verstärkt. Eine Verstärkung des Nor-
malbetriebs erfolgt auch an den Lan-

desgrenzen und an den Flughäfen.

Der Schweizer Polizeiattaché in

Deutschland wird für die Dauer der

WM beim Bundeskriminalamt als

Verbindungsbeamter eingesetzt. Wei-

tere Verbindungsbeamte werden bei

der Zentralen Informationsstelle

Sporteinsätze (ZIS) in Neuss statio-
liiert, dem Pendant zur Schweizer

Zentralstelle Hooliganismus (SZH),
sowie bei der deutschen Bundespoli-
zei (früher: Bundesgrenzschutz) in

München. Zudem ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Schweizer Bot-
schaft in Berlin und den General-
konsulaten sowie mit dem schweize-

rischen Fussballverband sicherge-
stellt.

Begleitung von Sonderzügen

Die Sonderzüge, mit denen Schwei-

zerische Fangruppen zu den Spielen
der Schweizer Nationalmannschaft
reisen, werden von Kantons- und

Bahnpolizisten begleitet. Nötigen-
falls werden auch Sonderzüge beglei-
tet, mit denen ausländische Fans die

Schweiz durchqueren.

Bis zum Ausscheiden der Schweiz

unterstützen schweizerische szene-

kundige Beamte in Zivil, so genann-
te Spotter, die deutschen Kollegen.
Rund um die Spieltage der Schwei-

zer Mannschaft werden in Stadien,

an Bahnhöfen und an Flughäfen auch

uniformierte Beamte des Grenz-

wachtkorps und der Polizei präsent
sein, Seite an Seite mit den deutschen

Kollegen. Punktuell werden auch

ausserhalb von Stadien, Bahnhöfen
und Flughäfen uniformierte Beamte

aus der Schweiz zum Einsatz kom-

men, ebenso spezialisierte Taschen-

diebstahlfahnder in Zivil.

Die Tatsache, dass die WM 2006 in

unmittelbarer Nähe der Schweiz

stattfindet, bietet den Schweizer

Sicherheitskräften zudem die Chan-

ce, als Beobachter mit gezielten Besu-

chen Einblick in die Arbeit der deut-
sehen Kollegen zu nehmen. Die

Erfahrungen, die bei diesen Besuchen

und bei den Einsätzen anfallen, wer-
den direkt in die Vorbereitungen für
die EURO 2008 einfliessen, die ent-

sprechenden Planungen können ver-
feinert werden.

Hinweise und wichtige Informatio-
nen der Schweizerischen Vertretun-

gen in Deutschland unter: www.
eda.admin.ch/germany_all/de/home/
worldcup.html

In Kürze

Zivilschutz

Wer anderthalbmal so lang als der

Militärdienst Zivildienst leisten will,
erbringt den «Tatbeweis», dass es ihm

ernst ist. Das glaubt auch die zustän-

dige Ständeratskommission - und

mag trotzdem noch nicht entschei-

den.

Ruag behalten

Der Bund will die Besitzstruktur
beim bundeseigenen Technologie-
konzern Ruag vorerst nicht öffnen.

Bundesrat Samuel Schmie! hat an der

Generalversammlung des Unterneh-

mens den bisherigen Kurs bestätigt
und eine Öffnung des Aktionariats
zum jetzigen Zeitpunkt als verfrüht
bezeichnet. Es gelte zuerst, die Riis-

tungspolitik und die Eignerstrategie
zu überarbeiten, bevor man gegen-
benfalls eine Diskussion über die Fra-

ge einer erweiterten Eignerstruktur
führe.

Munitionsrückstände

Der Nationalrat will den internatio-
nalen Schutz vor explosiven Kriegs-
munitions-Rückständen verstärken.
Ohne Gegenstimme stimmte er der

Ratifikation eines Zusatzprotokolls
zum internationalen Waffenüberein-
kommen zu.

Dieses sieht vor, dass die Vertrags-
Staaten Munitionsrückstände auf
ihrem Territorium entsorgen müs-

sen. Sie erhalten dabei finanzielle

Unterstützung von jenen Staaten,
welche die Munition eingesetzt
haben.
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Ihr Kompanieabend einmal anders
bequem:
• Wir kommen zu Ihnen in die Kaserne, in den

Wald, an den See
• Sie benötigen keine Kücheneinrichtung
• Sie überlassen die Küchenarbeiten uns
• Sie bezahlen nur die gebratenen Esswaren

unsere Stärke:
• leistungsfähige Grills (100-120 Personen/Std.)
• absolute Flygiene
• nur ausgebildetes Schweizer Personal
• ausschliesslich Schweizer Produkte

aus ökologischen und tiergerechten Anbau- und
Produktionsbedingungen

Testen Sie uns! Fragen Sie Ihre Kollegen!

Referenzliste siehe
www.guets-gueggeli.ch
Tel. 071 950 06 55
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